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Das Haushaltbudget klärt die Lage

» Feste Ausgaben:
Miete inkl. Heizung
Strom 40.- Telefon 40.-

(kein Fernsehen)
Steuern (zirka)
Krankenkasse,

Versicherungen
Lesestoff
Mission

Hausba/fungsge/U
Nahrung, Wasch-/Putzmittel

und kleine Ausgaben
(bescheiden!) 480.-

Rest der AHV-Rente für
Unvorhergesehenes 40.-

AHV Übergangsrente Fr. 1480.-

(Taschengeld) ein Betrag von Fr. 200.— bis Fr.
300.— budgetiert werden, für Zahnarzt, Kassen-
selbstbehalt, Arzt (Brille) mindestens Fr. 50.—,
für Reisen und Ferien, Kuren (sehr bescheiden)
Fr. 150.— und auch etwas für unvorhergesehene
Ausgaben.
Mit Fr. 300.— zusätzlicher Rente monatlich
würden jedem Ehegatten Fr. 150.— für person-
liehe Ausgaben zur Verfügung stehen. Da diese

Rente nur die Hälfte des vorhandenen Kapitals
beansprucht, könnte der Zinsertrag von rund
Fr. 2000.— (Fr. 50 000.— zu 4%) für übrige
Ausgaben verwendet werden.

Sparkapital ist wichtig
Es kommt wohl überhaupt nicht in Frage, dass

Herr Hasler sich von seinen ganzen Ersparnissen
trennt, denn auch die Fr. 500.— Rente im Monat
würden wohl knapp die normalen Kosten dek-
ken, doch wären für unvorhergesehene Ausga-
ben keine finanziellen Mittel mehr vorhanden.
Da die Rente nur für den Ehemann gilt, wäre die
Ehefrau als Witwe zudem - trotz Rückgewähr -
schlecht gestellt. Selbstverständlich kann ich als

Budgetberaterin nicht befehlen, sondern emp-
fehlen. Schliesslich trägt jedermann die Verant-
wortung für sein Tun und Lassen, für seine Ent-
Scheidungen selbst. Entscheidungen kann einem
niemand abnehmen. Nach einer gründlichen
Aussprache kommen Herr und Frau Hasler
überein, vorläufig auf eine Rentenversicherung
zu verzichten. Die vorhandenen Fr. 100 000.—
bringen, auf dem Alterssparheft angelegt, mo-

mentan einen Zins von 4 Fi %, was einem Kapi-
talertrag von Fr. 4500.— entspricht. Kauft Herr
Hasler später unter Umständen von einem Teil
seines Vermögens gute Obligationen oder Kas-
senscheine, ergibt sich eine höhere Rendite. Man
rechnet in der Regel im AHV-Alter noch mit ei-
nem Kapitalverbrauch von einem Zwanzigstel
pro Jahr, so dass man bis zum Alter 85 davon
zehren könnte. Dies würde bedeuten, dass bis
zur Erreichung der vollen AHV-Rente zusätzlich
unbedenklich noch mindestens Fr. 5000.— im
Jahr mit gutem Gewissen verbraucht werden
könnten. Da das Ehepaar Hasler sich schon lan-
ge einen Fernseher wünscht, meine ich, dass die
beiden sich dieses Vergnügen leisten sollten.
Wenn man für ausgegebenes Geld einen Gegen-
wert erhält, der uns angemessen erscheint - der
unser Leben im Alter angenehmer und freudvol-
1er macht, - sollten wir uns diese Ausgaben
leisten. Man kann bekanntlich nichts mitneh-
men

Nicht alle sind wohlhabend

Für Senioren, welche nur über bescheidene
Geldmittel verfügen, ist es in der Regel vorteil-
hafter, sein Kapital zu behalten und davon die
Zinsen und notfalls etwa einen Zwanzigstel der
Substanz zu brauchen. Die einfachste und auch
billigste Kapitalanlage ist das Alterssparheft.
Ledige, Alleinstehende hingegen sollten nach
andern Grundsätzen handeln. Es könnte vorteil-
hafter sein, sich eine lebenslange Rente (ohne
Rückgewähr, wenn keine Verwandten da sind)
zu kaufen. Man braucht in diesem Fall nicht für
die Erben zu sparen.

«Dös Ge/<7, etas man öev/Yzö At etas MzY/e/ zur
Frez'/zezY, etas/'em'ge, efem man nac/z/'agt, c/a.s- M/7-
te/ zur Fnee/Usc/za/t. » (Rousseau)

5zs zum nacAs/en Ma/,
7/zre FruVy Frösc/z-Su/er

Zum Lac/ien
«Was bedeutet es, wenn eine Strasse als <Ein-
bahn> gekennzeichnet ist?» fragte der Fahrleh-
rer eine seiner Schülerinnen.
«Das bedeutet, dass man nur von hinten ange-
fahren werden darf», antwortete sie prompt.

Die Grossmama ermahnte den kleinen Enkel,
stets brav und folgsam zu sein, denn der liebe
Gott sehe alles und bestrafe die Bösen. Bald dar-
auf stolpert der Kleine,fällt hin und ruft wü-
tend : «Warum prüft er mich jetzt, ich habe doch
gar nichts Böses getan?»
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